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Nachrangig: Integrations-/ 
Inklusionsämter

DIE LEISTUNGSTRÄGER NACH SGB IX

Rehabilitationsträger (§6 SGB IX)

► gesetzliche Krankenkassen

► Agentur für Arbeit 

► gesetzliche Unfallversicherung

► gesetzliche Rentenversicherung/ 
Alterssicherung der Landwirte

► Kriegsopferversorgung/-fürsorge

► öffentliche Jugendhilfe

► Sozialhilfe
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WANN WIRD DAS 
INKLUSIONSAMT TÄTIG? 

Betriebliche Gründe Gründe in der Person

Modernisierung Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit

Akut-Ereignis (Unfall, 
Erkrankung)

Wegfall des alten 
Arbeitsplatzes und 

Umsetzung auf einen 
neuen Arbeitsplatz

Verbesserung der 
Beschäftigungs-

bedingungen

Verschlechterung des 
Gesundheitszustandes

Insolvenz Arbeitgeberwechsel 
Drohende 

Erwerbsunfähigkeit bzw. 
Erwerbsminderung

Integrations-/ 
Inklusionsamt

Integrations-/ 
Inklusionsamt Rehabilitationsträger
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Anlass: Arbeitgeber/in (und/oder Arbeitnehmer/in)

schaltet Inklusionsamt ein

erteilt Bewilligungsbescheid 

stellt Antrag

TBD entwickelt Lösungsvorschlag mit den 
Beteiligten

realisiert Lösung

ANTRAGSVERFAHREN 
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Finanzielle Leistungen 

Finanzielle 
Leistungen an 

Arbeitgeber

Investitionen zur Schaffung neuer Arbeits- und 
Ausbildungsplätze

Behinderungsgerechte Arbeitsgestaltung
inklusive technischer Ausstattung

Außergewöhnliche Belastungen bei der Be-
schäftigung von Menschen mit Schwerbehinderung 
► Betreuungsaufwand durch personelle Unterstützung
► Abgeltung wesentlich verminderter Arbeitsleitung
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Finanzielle Leistungen 

Finanzielle 
Leistungen an 

schwerbe-
hinderte

Menschen 

Technische Arbeitshilfen
Erhaltung/Erweiterung beruflicher Kenntnisse 
und Fertigkeiten
Notwendige Arbeitsassistenz

Kraftfahrzeughilfen

Wohnungshilfen

Selbstständige Existenz

Hilfen in besonderen Lebenslagen


